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Anwesend: 

Ausschussmitglieder: 

1. Abg. Dr. Esther Niewerth-Baumann (CDU), stellvertretende Vorsitzende 

2. Abg. Andrea Kötter (SPD) 

3. Abg. Wiebke Osigus (SPD) 

4. Abg. Ulf Prange (SPD) 

5. Abg. Sebastian Zinke (SPD) 

6. Abg. Thomas Adasch (CDU) (per Videokonferenztechnik zugeschaltet) 

7. Abg. Christian Calderone (CDU) 

8. Abg. Rainer Fredermann (i. V. d. Abg. Thiemo Röhler) (CDU) 

9. Abg. Veronika Koch (i. V. d. Abg. Volker Meyer) (CDU) (per Videokonferenztechnik zugeschaltet) 

10. Abg. Marcel Scharrelmann (CDU) (per Videokonferenztechnik zugeschaltet) 

11. Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE) 

12. Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) 

 

 

Von der Landtagsverwaltung: 

Ministerialrätin Obst. 

 

 

Vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst: 

Ministerialdirigent Dr. Wefelmeier (Mitglied), 

Ministerialrat Dr. Miller, 

Ministerialrätin Dr. Schröder, 

Oberregierungsrätin Dr. Wetz. 

 

 

Niederschrift: 

Regierungsdirektor Weemeyer, Stenografischer Dienst.  

 

 

Sitzungsdauer: 10.32 Uhr bis 11.53 Uhr. 
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Außerhalb der Tagesordnung: 

 

Billigung von Niederschriften 

Der Ausschuss billigte die Niederschriften über 

die 81., die 82. und die 84. Sitzung. 

*** 



18. WP Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen - 85. Sitzung am 16. März 2022 (öffentlich) Seite 5 

Tagesordnungspunkt 1: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-

setzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU - Drs. 18/10594 

direkt überwiesen am 19.01.2022 

federführend:  AfIuS;  

mitberatend:  AfRuV 

 

Mitberatung 

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Annahme in geän-

derter Fassung) 

MDgt Dr. Wefelmeier (GBD) legte dar, der - fe-

derführende - Ausschusses für Inneres und Sport 

habe empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fas-

sung der Vorlage 2 mit einer Ergänzung rein re-

daktioneller Art anzunehmen.  

Kernpunkt des Gesetzentwurfes sei die in Arti-

kel 1 Nr. 1 vorgesehene dauerhafte Einführung 

der Möglichkeit von Hybridsitzungen kommuna-

ler Gremien.  

Der federführende Ausschuss habe diese Rege-

lung mit den kommunalen Spitzenverbänden 

kontrovers diskutiert. Überwiegend habe diese 

Diskussion allerdings nicht Rechtsfragen betrof-

fen, sondern die Frage, ob die Zeit bereits für eine 

solche Dauerregelung reif sei - diese Auffassung 

hätten die Ausschussmitglieder vertreten - oder 

ob zunächst die Erfahrungen mit der für die Pan-

demiesituation geschaffenen Sonderregelung 

ausgewertet werden sollten - dafür hätten sich die 

Spitzenverbände starkgemacht.  

Letztlich hätten sich alle Fraktionen im Ausschuss 

für die Schaffung der Dauerregelung ausgespro-

chen, zumal die Kommunen nicht verpflichtet 

würden, Hybridsitzungen zuzulassen, sondern nur 

eine Möglichkeit geschaffen werde. Jede Kom-

mune könne für sich entscheiden, ob sie diese 

Möglichkeit nutze, indem sie eine entsprechende 

Regelung in ihre Hauptsatzung aufnehme, oder 

nicht. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) wies darauf hin, 

dass die kommunalen Spitzenverbände gegen-

über dem federführenden Ausschuss einige recht-

liche Bedenken gegen Artikel 1 Nr. 1 des Gesetz-

entwurfes vorgetragen hätten, insbesondere hin-

sichtlich der Beschlussfähigkeit kommunaler Gre-

mien. Er bat Herrn Dr. Wefelmeier, hierauf einzu-

gehen. 

MDgt Dr. Wefelmeier (GBD) berichtete, die Spit-

zenverbände hätten vorgeschlagen, im Gesetz 

vorzusehen, dass mindestens eine beschlussfä-

hige Mehrheit der Gremienmitglieder in Präsenz 

an allen Sitzungen kommunaler Gremien teilneh-

men müsse. 

Aus Sicht des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes wäre eine solche Regelung allerdings 

nicht unproblematisch. Denn wenn die Mehrheit 

der Abgeordneten per Videokonferenztechnik an 

einer Sitzung teilnehmen wolle, würde sich die 

Frage stellen, welche der grundsätzlich gleichbe-

rechtigten Abgeordneten gehalten seien, doch in 

den Sitzungsraum zu kommen, um die Be-

schlussfähigkeit für den Fall eines Scheiterns der 

Sitzungstechnik sicherzustellen. 

Der Gesetzentwurf sehe vor, dass per Videokon-

ferenztechnik an einer Sitzung teilnehmende Ab-

geordnete als anwesend gälten. Die Beschluss-

fähigkeit könne demnach auch durch zugeschal-

tete Abgeordnete sichergestellt werden. 

Wenn eine allgemeine Störung der Videokonfe-

renztechnik auftrete, sodass Abgeordnete sich 

einer Sitzung nicht zuschalten könnten, so sei 

hierfür die Kommune verantwortlich. Der Gesetz-

entwurf sehe für diesen Fall vor, dass die Sitzung 

abzubrechen sei. Denn die Kommune habe si-

cherzustellen, dass im Sitzungsraum die techni-

schen Voraussetzungen für eine Übertragung ge-

geben seien. 

Wenn hingegen die Zuschaltung einzelner Abge-

ordneter an Mängeln scheitere, die im Verantwor-

tungsbereich der Abgeordneten lägen, könne die 

Sitzung trotzdem stattfinden, und das Gremium 

könne auch ohne die betroffenen Abgeordneten 

wirksame Beschlüsse fassen. 

Es könne vorkommen, dass nicht ohne Weiteres 

feststellbar sei, ob die Ursache für das Scheitern 

einer Zuschaltung beim Abgeordneten oder bei 

der Kommune liege. Die kommunalen Spitzen-

verbände hätten für diesen Fall gefordert, dass 

die Sitzung fortgesetzt werden könne und das Ri-

siko der Unmöglichkeit der Teilnahme allein bei 

dem Abgeordneten liege, dessen Zuschaltung ge-

scheitert sei. Eine solche Regelung halte der Ge-

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10594.pdf
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setzgebungs- und Beratungsdienst allerdings für 

rechtlich problematisch.  

Gegen den Gedanken des Gesetzentwurfes, da-

nach zu unterscheiden, in wessen Sphäre die Ur-

sache der Nichtzuschaltung liege, habe der GBD 

hingegen keine rechtlichen Bedenken vorzutra-

gen. Der federführende Ausschuss habe diese 

Regelung befürwortet. Die Forderung der kom-

munalen Spitzenverbände, dass die Mehrheit der 

Mitglieder im Sitzungsraum anwesend sein müs-

se, habe dort hingegen keine Unterstützung ge-

funden. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) fragte, wie die Öf-

fentlichkeit an Hybridsitzungen teilnehmen könne. 

MDgt Dr. Wefelmeier (GBD) antwortete, jeder-

mann könne in den Sitzungsraum kommen und 

dort sowohl die anwesenden als auch die zuge-

schalteten Personen wahrnehmen. Der Gesetz-

entwurf sehe vor, dass zumindest der Vorsitzende 

des Gremiums und der Hauptverwaltungsbeamte 

im Sitzungsraum anwesend sein müssten. Auf sie 

erstrecke sich die Möglichkeit der Zuschaltung 

nicht. 

Schon nach jetzigem Recht bestehe außerdem 

die Möglichkeit, Bild und Ton aus dem Sitzungs-

raum z. B. per Internetstream zu verbreiten, wenn 

die Hauptsatzung eine entsprechende Bestim-

mung enthalte. Wenn eine Kommune künftig die 

Möglichkeit nutze, in ihrer Hauptsatzung die Zu-

schaltung von Abgeordneten zuzulassen, bedeu-

te dies jedoch nicht automatisch auch die Zu-

stimmung zur Übertragung für die Öffentlichkeit. 

Herr Dr. Wefelmeier trug des Weiteren vor, neben 

den Vorschriften zu Hybridsitzungen enthalte der 

Gesetzentwurf in Artikel 1 Nr. 2 eine Regelung zu 

Straßenausbaubeiträgen. Das Mitglied der FDP-

Fraktion im federführenden Ausschuss habe die-

se Änderung abgelehnt. Seine Fraktion fordere 

stattdessen, die Straßenausbaubeiträge abzu-

schaffen. 

Ausdrücklich nur wegen dieser Regelung habe 

der Vertreter der FDP-Fraktion die Beschluss-

empfehlung des federführenden Ausschusses 

abgelehnt, für die indes die Ausschussmitglieder 

der Fraktionen der SPD, der CDU und der Grü-

nen gestimmt hätten. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss sich der Beschlussemp-

fehlung des – federführenden – Ausschusses für 

Inneres und Sport an, den Gesetzentwurf in ge-

änderter Fassung anzunehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, GRÜNE  

Ablehnung:  FDP 

Enthaltung:  - 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Verfassungsgerichtliches Verfahren: 

Organstreitverfahren des Mitgliedes des Landta-

ges Klaus Wichmann gegen den Niedersächsi-

schen Landtag wegen Verletzung von Abgeord-

netenrechten (Redezeit) und der Verfassungswid-

rigkeit der Geschäftsordnung des Niedersächsi-

schen Landtages wegen Verstoßes gegen Arti-

kel 19 der Niedersächsischen Verfassung 

StGH 1/22 

Zuletzt behandelt in der 83. Sitzung am 

16.02.2022 und der 84. Sitzung am 09.03.2022 

 

Verfahrensfragen 

Vors. Abg. Dr. Esther Niewerth-Baumann 

(CDU) erinnerte daran, dass die vom Staatsge-

richtshof gesetzte Frist zur Stellungnahme am 

31. März 2022 ablaufe. 

Abg. Ulf Prange (SPD) teilte mit, es sei noch 

nicht gelungen, einen zwischen den Fraktionen 

abgestimmten Beschlussvorschlag vorzulegen. 

Auf Vorschlag des Abgeordneten bat der Aus-

schuss die Landtagsverwaltung, den Staats-

gerichtshof um Fristverlängerung bis Ende Mai 

2022 zu ersuchen. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Berufsqualifikationsfest-

stellungsgesetzes und weiterer fachspezifi-

scher Regelungen zur Anerkennung ausländi-

scher Berufsqualifikationen in Niedersachsen 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/10546 

direkt überwiesen am 14.01.2022 

federführend:  AfSGuG;  

mitberatend:  AfRuV 

 

Mitberatung 

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Vorlage 4) 

MR Dr. Miller (GBD) berichtete, der - federfüh-

rende - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung habe die Beschlussempfehlung 

einstimmig gefasst. Die in ihr vorgesehenen Än-

derungen des Gesetzentwurfes seien überwie-

gend redaktioneller oder rechtstechnischer Art. 

Der Vertreter des Gesetzgebungs- und Bera-

tungsdienstes machte darauf aufmerksam, dass 

der vorliegende Gesetzentwurf der erste in Nie-

dersachsen sei, der bezüglich der Geschlechter 

nicht binäre Formulierungen vorsehe. Zum Bei-

spiel würden die Worte „die Antragstellerin oder 

der Antragsteller“ durch die Worte „die antragstel-

lende Person“ ersetzt. Wie der Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienst auf den Seiten 3 und 4 der 

Vorlage 3 dargelegt habe, seien solche Formulie-

rungen durchaus möglich. Der Gesetzgeber habe 

bei der Abfassung seiner Gesetze weiten Spiel-

raum. Die Gesetze müssten nur verständlich und 

in deutscher Sprache abgefasst sein. 

Nähere Ausführungen machte der Herr Dr. Miller 

im Folgenden zu einigen Vorschriften in Arti-

kel 1 - Änderung des Niedersächsischen Be-

rufsqualifikationsfeststellungsgesetzes. Alle 

von ihm zur Sprache gebrachten Vorschriften se-

hen Änderungen an Teil 2 des Gesetzes - Fest-

stellung der Gleichwertigkeit - vor. 

 

Kapitel 1 - Nicht reglementierte Berufe 

Nr. 2: § 5 - Vorzulegende Unterlagen 

MR Dr. Miller (GBD) legte dar, in diesem Para-

grafen sei geregelt, welche Unterlagen einem An-

trag auf Feststellung der Gleichwertigkeit einer 

Berufsqualifikation in einem nicht reglementierten 

Beruf beizufügen seien und dass fremdsprachige 

Unterlagen zusammen mit Übersetzungen ins 

Deutsche vorzulegen seien. Diese Übersetzun-

gen müssten - so der bisherige Gesetzeswortlaut 

in Absatz 2 Satz 4 - „von einer öffentlichen be-

stellten oder beeidigten Dolmetscherin oder 

Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder 

beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellt“ 

worden seien. 

Der Gesetzentwurf sehe vor, diese Formulierung 

durch die nicht binäre Fassung „von einer zum 

Dolmetschen oder Übersetzen öffentlich bestell-

ten oder beeidigten Person erstellt“ zu ersetzen. 

Auf Empfehlung des GBD habe der federführen-

de Ausschuss empfohlen, die Entwurfsformulie-

rung um Verweisungen auf die einschlägigen Ge-

setze zu ergänzen. Die Rede solle somit von 

Übersetzungen sein, die „von einer Person er-

stellt“ seien, „die nach dem Gerichtsdolmetscher-

gesetz, nach § 22 des Niedersächsischen Justiz-

gesetzes oder nach einer entsprechenden 

Rechtsvorschrift zum Dolmetschen allgemein be-

eidigt oder zum Übersetzen ermächtigt worden“ 

sei. 

Der Ausschuss sei insoweit dem Anliegen des 

Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung gefolgt, auch in diesem Punkt eine ge-

schlechtergerechte Fassung zu wählen, selbst 

wenn sie vom Wortlaut der Gesetze, auf die sie 

verweise, abweiche. Im Gerichtsdolmetscherge-

setz sei nämlich von „Dolmetschern“ und „Über-

setzern“ die Rede, im Niedersächsischen Justiz-

gesetz von „Dolmetscherinnen und Dolmet-

schern“ sowie „Übersetzerinnen und Überset-

zern“. Aus Sicht des GBD sei diese Abweichung 

durchaus möglich, zumal durch die Verweisungen 

der Bezug verdeutlicht werde. 

 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10546.pdf
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Kapitel 2 - Reglementierte Berufe 

Nr. 8: § 12 - Vorzulegende Unterlagen 

MR Dr. Miller (GBD) erläuterte, es handele sich 

hier um die Parallelvorschrift zu § 5, nur dass es 

hier um reglementierte Berufe gehe, also um Be-

rufe, deren Ausübung an den Besitz bestimmter 

Berufsqualifikationen gebunden sei. 

Die Beschlussempfehlung sehe vor, in § 12 

Abs. 2 Satz 4 die gleiche Formulierung zu wählen 

wie in § 5 Abs. 2 Satz 4. 

Mit der bisherigen Fassung von Absatz 3 Satz 3 

gebe das Gesetz der zuständigen Stelle die Mög-

lichkeit, bei Zweifeln an der Echtheit elektronisch 

übermittelter Unterlagen die antragstellende Per-

son aufzufordern, beglaubigte Kopien vorzulegen, 

allerdings nur, soweit diese Aufforderung „unbe-

dingt geboten“ sei. Diese Einschränkung sei bei 

der im Gesetzentwurf vorgesehenen Umstruktu-

rierung des Paragrafen entfallen. Sie sei aber er-

forderlich, weil die EU-Berufsanerkennungsricht-

linie sie verlange. Der federführende Ausschuss 

habe zur Vermeidung eines europarechtlichen Ri-

sikos empfohlen, die Einschränkung in Absatz 5 

Satz 2 wiedereinzufügen. 

 

Nr. 10: § 13 b - Vorwarnmechanismus 

MR Dr. Miller (GBD) trug vor, Absatz 3 dieses 

Paragrafen betreffe den Fall, dass eine antrag-

stellende Person gefälschte Berufsqualifikations-

nachweise vorgelegt habe. Wenn dies von einem 

Gericht festgestellt worden sei, müssten spätes-

tens nach drei Tagen die anderen Mitgliedstaaten 

und die anderen Bundesländer über das Binnen-

markt-Informationssystem IMI gewarnt werden. 

Für einige Fälle sei die Zuständigkeit für diese 

Warnmeldung im Bundesrecht geregelt, nämlich 

zum einen für die bundesrechtlich geregelten Be-

rufe, zum anderen in § 9 Abs. 2 des Einführungs-

gesetzes zur Strafprozessordnung für den Fall, 

dass der Verwender des gefälschten Nachweises 

deswegen strafrechtlich verurteilt worden sei.  

Für die übrigen Fälle sehe der Gesetzentwurf im 

neuen Absatz 5 Nr. 2 Buchst. b eine Zuständig-

keit derjenigen Behörde vor, „die die mit Gründen 

versehene Gerichtentscheidung erhält“. Gedacht 

sei hier an Entscheidungen in verwaltungsgericht-

lichen Verfahren. Aus Sicht des Gesetzgebungs- 

und Beratungsdienstes sei allerdings zweifelhaft, 

ob es der zuständigen Behörde gelingen werde, 

die IMI-Meldung innerhalb der vorgeschriebenen 

Dreitagesfrist abzusetzen. Nach Angaben des 

Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung gebe es jedoch keine geeigneten 

Regelungsalternativen.  

Der federführende Ausschuss habe daher die 

Annahme der im Gesetzentwurf vorgesehenen 

Regelung empfohlen, allerdings in einer Fassung, 

die besser an die beschränkte Gesetzgebungs-

kompetenz des Landes angepasst sei. 

 

Kapitel 3 - Gemeinsame Vorschriften 

Nr. 13: § 14 a -  Beschleunigtes Verfahren im 

Fall des § 81 a des Aufenthalts-

gesetzes 

MR Dr. Miller (GBD) erklärte, dieser neue Para-

graf sei der inhaltliche Kern des Gesetzentwurfes. 

Zu diesem Punkt, der das beschleunigte Fach-

kräfteverfahren betreffe, habe der federführende 

Ausschuss aber nur redaktionelle Änderungen 

empfohlen. 

* 

Wortmeldungen aus den Reihen des Ausschus-

ses ergaben sich nicht. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss sich der Beschlussemp-

fehlung des – federführenden – Ausschusses für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung an, den 

Gesetzentwurf mit Änderungen anzunehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, GRÜNE, FDP  

Ablehnung:  - 

Enthaltung:  - 

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung 

des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und 

zur Niedersächsischen Kinder- und Jugend-

kommission 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/10078 

direkt überwiesen am 14.10.2021 

federführend:  AfSGuG;  

mitberatend:  AfRuV, AfHuF 

 

Mitberatung 

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Annahme in der 

Fassung der Vorlage 17) 

ORR’in Dr. Wetz (GBD) trug vor, der - federfüh-

rende - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung habe die Beschlussempfehlung in 

seiner 161. Sitzung am 10. März 2022 einstimmig 

gefasst. 

Anlass des vorliegenden Gesetzentwurfes sei das 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz des Bundes 

vom 3. Juni 2021. Artikel 1 des Gesetzentwurfes 

betreffe im Wesentlichen zwei Bereiche: zum ei-

nen den Begriff der Einrichtung, zum anderen die 

Ombudsstellen. 

Die empfohlenen Änderungen dienten im We-

sentlichen der Präzisierung und der vollständigen 

Abbildung der beabsichtigten Regelungsinhalte. 

 

Nr. 1: Fünfter Abschnitt - Schutz von Kindern 

und Jugendlichen in Einrichtungen 

ORR’in Dr. Wetz (GBD) legte dar, mit dem Kin-

der- und Jugendstärkungsgesetz sei ein neuer 

§ 45 a in das Achte Buch des Sozialgesetzbu-

ches (SGB VIII) eingefügt worden, der erstmals 

eine gesetzliche Bestimmung des Begriffs der 

Einrichtung enthalte. In Satz 4 enthalte der Para-

graf einen Landesrechtsvorbehalt. Demnach kön-

ne Landesrecht regeln, unter welchen Vorausset-

zungen auch familienähnliche Betreuungsformen 

als Einrichtungen anzusehen seien, die der Hei-

maufsicht nach den §§ 46 ff SGB VIII unterlägen. 

Der Gesetzentwurf sehe vor, mit einem neuen 

§ 15 von diesem Landesrechtsvorbehalt Ge-

brauch zu machen.  

 

Nr. 2: Zehnter Abschnitt - Ombudsstellen 

ORR’in Dr. Wetz (GBD) führte aus, der neue 

§ 9 a SGB VIII übertrage den Ländern die Aufga-

be, sicherzustellen, dass sich junge Menschen in 

Konflikten mit Trägern der Jugendhilfe an eine 

Ombudsstelle wenden könnten. Mit dem Gesetz-

entwurf solle dieser Sicherstellungsauftrag umge-

setzt werden. 

* 

Wortmeldungen aus den Reihen des Ausschus-

ses ergaben sich nicht. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss sich der Beschlussemp-

fehlung des – federführenden – Ausschusses für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung an, den 

Gesetzentwurf in der Fassung der Vorlage 17 an-

zunehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, GRÜNE, FDP  

Ablehnung:  - 

Enthaltung:  - 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10001-10500/18-10078.pdf
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Tagesordnungspunkt 5: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge-

setzes über den Staatsgerichtshof 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/10887 

direkt überwiesen am 10.03.2022 

AfRuV 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Christian Calderone (CDU) schlug vor, die 

die Landesregierung zu bitten, den Gesetzentwurf 

in einer der nächsten Sitzungen mündlich zu er-

läutern, und in einer der nächsten Sitzungen den 

Präsidenten des Staatsgerichtshofs zu dem Ge-

setzentwurf anzuhören. 

Der Ausschuss beschloss einstimmig, so zu 

verfahren. 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10501-11000/18-10887.pdf
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Tagesordnungspunkt 6: 

Qualifizierte Leichenschau 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/3921 

erste Beratung: 52. Plenarsitzung am 20.06.2019 

federführend:  AfRuV;  

mitberatend:  AfHuF;  

Stellungnahme:  AfSGuG 

zuletzt behandelt in der 80. Sitzung am 

01.12.2021 und in der 84. Sitzung am 09.03.2022 

 

Fortsetzung der Beratung 

Abg. Christian Calderone (CDU) und Abg. 

Wiebke Osigus (SPD) bekräftigten die Ent-

schlossenheit der Koalitionsfraktionen, in Sachen 

Leichenschau zu einer gemeinsam getragenen 

Entschließung zu kommen. Der Abg. Dr. Genthe 

habe hierzu einen Entwurf übermittelt. Das Jus-

tizministerium habe sich positiv zu diesem Ent-

wurf geäußert, der auch die Zustimmung der 

Ausschussmitglieder der Fraktionen der SPD und 

der CDU gefunden habe, über den aber noch mit 

den Sozialpolitikern der beiden Fraktionen ge-

sprochen werden müsse. Aus Sicht der Koaliti-

onsfraktionen sei eine Verabschiedung im Mai-

Plenum anzustreben. 

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE) zeigte sich er-

freut darüber, dass sich eine interfraktionell ge-

tragene Entschließung anbahne.  

Die Abgeordnete sagte, die meisten Todesbe-

scheinigungen würden von Hausärzten ausge-

stellt. Es sei zwar richtig, mit den Verbesserungen 

im Bereich der Leichenschau bei den Todesfällen 

in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an-

zufangen. Auf längere Sicht müssten aber auch 

die Hausärzte besser geschult werden. 

Ferner gab die Grünen-Vertreterin zu bedenken, 

dass eine qualifizierte Leichenschau einige Zeit in 

Anspruch nehme und dementsprechend vergütet 

werden müsse. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) dankte den Aus-

schussmitgliedern der Fraktionen der SPD und 

der CDU für ihr Engagement. 

Er wies die Abg. Kollenrott darauf hin, dass ihre 

Aussage, dass die meisten Todesbescheinigun-

gen von Hausärzten ausgestellt würden, nicht zu-

treffe. Denn tatsächlich träten die meisten Todes-

fälle in Krankenhäusern, Seniorenheimen usw. 

ein und nicht im häuslichen Umfeld. 

Personell und logistisch sei eine qualifizierte Lei-

chenschau in Einrichtungen leichter einzuführen 

als im häuslichen Umfeld. Das spreche dafür, die 

qualifizierte Leichenschau in einem ersten Schritt 

in den Einrichtungen einzuführen, zumal in die-

sem Umfeld Niels Högel sein Unwesen getrieben 

habe. 

Die Kosten der Leichenschau würden nicht von 

den Krankenkassen getragen. Viele Krankenhäu-

ser stellten diese Kosten den Hinterbliebenen in 

Rechnung. Es handele sich um Beträge bis zu 

185 Euro. Teilweise werde mehr gefordert, als die 

Gebührenordnung für Ärzte vorsehe.  

Wenn eine qualifizierte Leichenschau durch einen 

Leichenschaudienst eingeführt werde, müsse 

dieser komplett von den Hinterbliebenen finan-

ziert werden. Dafür könne dann die zweite Lei-

chenschau im Krematorium wegfallen, die bislang 

ebenfalls von den Angehörigen zu bezahlen sei. 

Auch aus Sicht der Fraktion der FDP sei es wün-

schenswert, die qualifizierte Leichenschau und 

damit das Vieraugenprinzip auf Todesfälle außer-

halb von Einrichtungen auszudehnen, betonte der 

Abgeordnete. Die damit verbundenen personellen 

und logistischen Probleme zu lösen, müsse je-

doch einem zweiten Schritt vorbehalten bleiben. 

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE) gab zu beden-

ken, dass junge Hausärzte in der Leichenschau 

oft noch nicht sehr geübt seien, während bei älte-

ren Kollegen in der Routine des hausärztlichen 

Alltages die Gründlichkeit der Leichenschau zu 

leiden drohe. Es wäre deshalb sinnvoll, den 

Hausärzten bei der Leichenschau eine Hilfe zur 

Seite zu stellen. Die Ausweitung der qualifizierten 

Leichenschau auf Todesfälle außerhalb von Ein-

richtungen sei allerdings in der Tat nicht unprob-

lematisch.  

Auf Vorschlag des Abg. Christian Calderone 

(CDU) und der Abg. Wiebke Osigus (SPD) 

kam der Ausschuss überein, die Antragsbe-

ratung in der nächsten Sitzung fortzusetzen. 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03921.pdf


Seite 16 Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen - 85. Sitzung am 16. März 2022 (öffentlich) 18. WP 



18. WP Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen - 85. Sitzung am 16. März 2022 (öffentlich) Seite 17 

Tagesordnungspunkt 7: 

„Häuser des Jugendrechts“ sind schon jetzt 

ein Erfolgsmodell! 

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 

CDU - Drs. 18/4487 

 

In seiner 39. Sitzung am 13. November 2019 hat-

te das Justizministerium den Ausschuss über den 

Sachstand unterrichtet. Der Ausschuss hatte über 

den Antrag beraten und dem Landtag empfohlen, 

den Antrag unverändert anzunehmen (Drs. 18/ 

5095). Dieser Beschlussempfehlung war der 

Landtag in seiner 62. Sitzung am 20. November 

2019 gefolgt (Drs. 18/5165). Am 18. Mai 2020 

hatte die Landesregierung auf den Beschluss des 

Landtages geantwortet (Drs. 18/6589). In ihrer 

Antwort hatte die Landesregierung eine Evaluati-

on der Häuser des Jugendrechts angekündigt. Mit 

Schreiben vom 19. Januar 2022 hatte die Frakti-

onen der SPD und der CDU eine Unterrichtung 

über diese Evaluation beantragt. 

 

Beschluss über einen Unterrichtungsantrag 

Der Ausschuss nahm den Unterrichtungsantrag 

der Fraktionen der SPD und der CDU an. 

 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

Ri’inAG Condermann (MJ) berichtete, das Jus-

tizministerium habe, wie vom Landtag in seiner 

Entschließung vom 20. November 2019 erbeten, 

eine Matrix für die fachliche Bewertung der Arbeit 

der „Häuser des Jugendrechts“ im laufenden Be-

trieb erarbeitet und mit der fachlichen Beurteilung 

ein Jahr nach der Arbeitsaufnahme begonnen.  

Die Fragebögen seien im Juni 2020 an sämtliche 

Kooperationspartner in den fünf „Häusern des 

Jugendrechts“ ausgegeben worden. Als maßgeb-

licher Bewertungszeitraum sei die Zeit vom 

1. Dezember 2019 bis zum 30. November 2020 

bestimmt worden.  

Ergänzend seien die Kooperationspartner um Mit-

teilung gebeten worden, ob und in welchem Maße 

die Corona-Pandemie Einschränkungen mit sich 

gebracht habe und ob die gesetzlichen Neurege-

lungen - das am 17. Dezember 2019 in Kraft ge-

tretene Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte 

von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren und 

das am 13. Dezember 2019 in Kraft getretene 

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwen-

digen Verteidigung - Einfluss auf die Arbeitsab-

läufe gehabt habe. 

Das Justizministerium habe die eingegangenen 

Antwortbeiträge im März 2021 ausgewertet und 

festgestellt, dass sowohl die pandemiebedingten 

Einschränkungen als auch die beiden Gesetze 

sich erheblich auf die Arbeit in den „Häusern des 

Jugendrechts“ ausgewirkt hätten. 

Anhand der Stellungnahmen habe das Ministeri-

um ein umfassendes Arbeitspapier erstellt, das al-

le von den Kooperationspartnern vorgelegten 

Vorschläge zur Verbesserung und zum Ausbau 

der Zusammenarbeit enthalte. Auch habe das Mi-

nisterium die Berichte der „Häuser des Jugend-

rechts“ über ihre Arbeit im Jahre 2021 ausgewer-

tet. 

Den Stellungnahmen und Berichten zufolge habe 

die Corona-Pandemie die Zusammenarbeit in al-

len „Häusern und Jugendrechts“ erschwert. So-

wohl Ermittlungs- als auch Gerichtsverfahren hät-

ten sich durch die Pandemie verzögert, vor allem 

zu Beginn der Pandemie. Die Polizei habe Zeu-

gen oft erst mit einigem zeitlichen Abstand ver-

nommen, Gerichtstermine seien pandemiebedingt 

abgesagt und später neu angesetzt worden. 

Auch auf die Jugendstrafvollstreckung habe sich 

die Pandemie ausgewirkt. Monatelang hätten 

Verurteilte kaum eine Möglichkeit gehabt, ge-

meinnützige Arbeit zu leisten. Auch habe man 

vorgesehene Urinkontrollen wegen des erforderli-

chen Sichtkontakts nicht durchführen können. 

Auch die Betreuung junger Straffälliger habe un-

ter der pandemiebedingten Kontaktvermeidung 

gelitten. Die Vollstreckung von Jugendarresten 

seien zeitweise ausgesetzt worden. 

Auch das Jahr 2021 sei von Kontaktverboten ge-

prägt gewesen, die Besprechungen der Koopera-

tionspartner sowie Präventions- und Fortbildungs-

veranstaltungen erschwert hätten. Gemeinsame 

Besprechungen seien fast nur digital möglich ge-

wesen. Fallbesprechungen, runde Tische etc. hät-

ten in digitaler Form stattgefunden. 

Positiv sei hervorzuheben, dass die Jugendhilfe 

im Strafverfahren in der Pandemie alternative 

Maßnahmen entwickelt habe, um das Vollstre-

ckungsverfahren voranzutreiben, z. B. Beratungs-

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/04001-04500/18-04487.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05001-05500/18-05165.pdf
https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06589.pdf
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spaziergänge, Lesungs- und Aufsatzweisungen. 

Gemeinnützige Arbeit habe verstärkt im Freien 

stattgefunden. 

Frau Condermann legte weiter dar, die im De-

zember 2019 in Kraft getretenen Gesetze hät-

ten die Gedanken, die der Implementierung der 

„Häuser des Jugendrechts“ zugrunde lägen, nach 

weit überwiegender Auffassung der Kooperati-

onspartner konterkariert.  

Einige neue Regelungen hätten Arbeitsabläufe 

der Kooperationspartner erheblich erschwert. 

Dies gelte insbesondere für die jetzt sehr häufige 

Bestellung eines Pflichtverteidigers. Die Vor-

schrift, dass die Berichte der Jugendhilfe bereits 

vor Anklageerhebung vorliegen müssten, ziehe 

Verfahren in die Länge. 

An den Amtsgerichtsstandorten mit „Häusern des 

Jugendrechts“ seien die Neuregelungen jedoch 

deutlich reibungsärmer umgesetzt worden als an 

anderen Standorten. Dies sei der engen Vernet-

zung und dem regelmäßigen Austausch zu ver-

danken. 

Die Vertreterin des Justizministeriums kam so-

dann auf die fachliche Arbeit der „Häuser des 

Jugendrechts“ zu sprechen. 

Zunächst stellte sie fest, die Vernetzung in den 

fünf „Häusern des Jugendrechts“ habe sich be-

währt. An allen fünf Standorten seien auf die örtli-

che Situation zugeschnittene Konzepte und Ideen 

zur Verbesserung des Jugendstrafverfahrens ent-

wickelt worden. Die Vernetzung fördere die Früh-

erkennung krimineller Karrieren und die frühzeiti-

ge Intervention. 

Die Zusammenarbeit habe das gegenseitige Ver-

ständnis der jeweiligen Aufgabenfelder und Ab-

läufe gefördert. Die „Häuser des Jugendrechts“ 

Hannover, Lüneburg, Göttingen und Osnabrück 

hätten Konzepte zur Förderung des interdiszipli-

nären Austauschs entwickelt. In Hannover und 

Osnabrück gebe es Hospitationsprogramme ins-

besondere für Berufseinsteiger. Auch in Lüneburg 

solle ein solches Programm demnächst umge-

setzt werden. In Göttingen gebe es gemeinsame 

Fortbildungsveranstaltungen für Polizei, Staats-

anwaltschaft und Jugendhilfe. 

An allen fünf Standorten habe sich gezeigt, dass 

die Verzahnung der Kooperationspartner Informa-

tionsdefizite und Verfahrensverzögerungen min-

dere. Auf kriminelles Verhalten und auf Änderun-

gen in den persönlichen Lebensumständen von 

Probanden könne schneller und passgenauer re-

agiert werden. 

An allen Standorten fänden regelmäßig Progno-

se- und Fallbesprechungen statt, um eine zügige 

und abgestimmte Bearbeitung der Fälle zu ge-

währleisten. Das „Haus des Jugendrechts“ Han-

nover habe mit dieser Bearbeitungsform im Sep-

tember 2021 begonnen. An den übrigen Standor-

ten seien derartige Besprechungen schon zu Be-

ginn der Arbeit der „Häuser des Jugendrechts“ 

eingeführt worden. 

In sämtlichen „Häusern des Jugendrechts“ sei der 

Katalog der Diversionsmaßnahmen ausgebaut 

worden. Außer auf klassische Arbeitsauflagen 

setze man auf neue, im Einzelfall erzieherisch 

wirksamere Maßnahmen, die in Zusammenarbeit 

mit freien Trägern der Jugendhilfe entwickelt wor-

den seien. Viele Kooperationspartner hätten den 

Eindruck, dass diese Maßnahmen von den Ju-

gendlichen nicht hingenommen, sondern auch 

angenommen würden. 

Das „Haus des Jugendrechts“ Hannover habe ei-

ne Veranstaltungsreihe zum Thema Diversion ins 

Leben gerufen. Im Rahmen der Veranstaltungen 

hätten freie Träger der Jugendhilfe die Gelegen-

heit, sich und ihre Angebote allen Interessierten 

vorzustellen. 

In allen fünf Standorten sei auch die Präventions-

arbeit intensiviert worden. So entwickele das 

„Haus des Jugendrechts“ Göttingen mit dem städ-

tischen Präventionsrat und Trägern der freien Ju-

gendhilfe konkrete Maßnahmen gegen Jugend-

kriminalität an zwei sozialen Brennpunkten. Der 

Prävention diene in Göttingen auch die Nachstel-

lung von Gerichtsverhandlungen unter Einbezie-

hung von Neuntklässlern. Mehrere „Häuser des 

Jugendrechts“ hätten zudem Präventionsmaß-

nahmen im schulischen Bereich entwickelt, um 

dem Schulabsentismus entgegenzuwirken. 

Es habe sich gezeigt, dass auch die organisatori-

sche und konzeptionelle Einbindung der Jugend-

richter in die Arbeit der „Häuser des Jugend-

rechts“ möglich sei, ohne die richterliche Unab-

hängigkeit zu gefährden. So sei es möglich, Ab-

sprachen zu Verfahrensabläufen und Vorgehens-

weisen zu treffen. Die Jugendrichter könnten sich 

auch in ihrer Funktion als Vollstreckungsleiter 

einbringen. 

Frau Condermann nannte sodann Schwerpunkte 

der Arbeit einzelner „Häuser des Jugendrechts“. 
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Sie trug vor, das „Haus des Jugendrechts“ Han-

nover habe ein Projekt entwickelt, das vorsehe, 

Geldbußen wegen Verstößen gegen die Corona-

Verordnungen nicht in Hilfsdienstpflichten umzu-

wandeln, sondern in die Pflicht zur Teilnahme an 

Aufklärungsveranstaltungen des Gesundheitsam-

tes. 

Im „Haus des Jugendrechts“ Lüneburg gebe es 

eine gemeinsame Cloud, auf die alle Kooperati-

onspartner zugreifen könnten. Auf diese Weise 

würden u. a. Gerichtstermine bekanntgemacht. 

Dies erleichtere es, aktuelle Ermittlungsvorgänge 

kurzfristig mit zur Anklage zu bringen und in die 

Verhandlung einzubeziehen. 

Das „Haus des Jugendrechts“ Göttingen wende 

verstärkt das vereinfachte Jugendverfahren an. 

Das „Haus des Jugendrechts“ Osnabrück verfü-

ge als einziges über eine gemeinsame Immobilie. 

Diese hätten die Staatsanwaltschaft, die Jugend-

hilfe im Strafverfahren und die Polizei im Dezem-

ber 2020 bezogen. Inwieweit die räumliche Nähe 

zu Synergieeffekten führe, bleibe abzuwarten. 

Jedenfalls erleichterten die kurzen Wege die 

Durchführung von Besprechungen. Das „Haus 

des Jugendrechts“ Osnabrück arbeite auch an ei-

ner eigenen Internetpräsenz. 

Die Ministerialvertreterin legte abschließend dar, 

verlässliche Erkenntnisse zu der Frage, ob die 

Einrichtung von „Häusern des Jugendrechts“ die 

Rückfallquote senke, lägen nicht vor. Dies liege 

auch daran, dass die Arbeit der Häuser bisher 

größtenteils in die Zeit der Corona-Pandemie ge-

fallen sei. Doch auch unabhängig davon werde es 

kaum möglich sein, den Erfolg der „Häuser des 

Jugendrechts“ statistisch zu erfassen. Denn es 

sei kaum möglich, bei der Statistik trennscharf 

zwischen Verfahren mit und ohne Beteiligung ei-

nes „Hauses des Jugendrechts“ zu unterschei-

den. Die Arbeit der „Häuser des Jugendrechts“ 

mit ihren unterschiedlichen Gegebenheiten und 

Schwerpunkten müsse vielmehr an inhaltlichen 

Maßstäben gemessen werden. 

Die Evaluationsberichte enthielten auch Verbes-

serungsvorschläge, teilte Frau Condermann mit. 

So sei gefordert worden, die technische Ausstat-

tung der „Häuser des Jugendrechts“ zu verbes-

sern, die Personalfluktuation zu reduzieren und 

die personelle, sächliche und räumliche Ausstat-

tung zu verbessern. 

Das Justizministerium habe die Evaluationser-

gebnisse und Bedarfe der einzelnen „Häuser des 

Jugendrechts“ im Mai und Juni 2021 mit den An-

sprechpartnern der einzelnen Häuser erörtert. 

Das Ministerium habe die Ergebnisse ferner mit 

Vertretern des Innenministeriums und des Sozial-

ministerium besprochen. 

Inzwischen sei die technische Ausstattung zur Zu-

friedenheit der „Häuser des Jugendrechts“ ver-

bessert worden. Die an den Standorten Lüneburg 

und Salzgitter von der Jugendhilfe monierte Per-

sonalsituation sei maßgeblich verbessert worden. 

Als Fazit könne festgehalten werden, dass das 

Modellprojekt erfolgreich angelaufen sei. Alle Ko-

operationspartner beteiligten sich mit großem En-

gagement an der Arbeit der „Häuser des Jugend-

rechts“. Diese Arbeit werde durch die Pandemie 

nach wie vor gebremst. Dennoch könne man 

feststellen, dass die Errichtung der „Häuser des 

Jugendrechts“ eine noch engere Zusammenarbeit 

der beteiligten Institutionen bewirkt habe, vor al-

lem im Hinblick auf mehrfach tatverdächtige Ju-

gendliche. 

Der Zusammenarbeit abträglich sei die bei ein-

zelnen Kooperationspartnern herrschende Perso-

nalfluktuation, die mit Reibungsverlusten einher-

gehe. Personelle Wechsel seien aber nicht immer 

zu vermeiden. Zum Beispiel könne die polizeiliche 

Schwerpunktsetzung es bisweilen erforderlich 

machen, Mitarbeiter abzuziehen. 

Es habe sich gezeigt, dass die Größe und Struk-

tur am Standort Hannover für die Zusammenar-

beit im Sinne eines klassischen „Hauses des Ju-

gendrechts“ weniger geeignet sei als an den an-

deren Standorten. Deshalb habe das „Haus des 

Jugendrechts“ seinen Schwerpunkt auf Fortbil-

dungen und Hospitationsprogramme gelegt. Eine 

individuelle Fallbearbeitung stehe dort weniger im 

Fokus. 
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Aussprache 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) erklärte, er halte 

die „Häuser des Jugendrechts“ für sehr sinnvolle 

Einrichtungen, forderte jedoch, ihren Erfolg durch 

statistische Erhebungen messbar zu machen. 

Ri’inAG Condermann (MJ) erwiderte, das Krimi-

nologische Forschungsinstitut Niedersachsen ha-

be herausgefunden, dass durch „Häuser des Ju-

gendrechts“ Verfahrensabläufe beschleunigt wer-

den könnten. Untersuchungen zu den Auswirkun-

gen der „Häuser des Jugendrechts“ auf die Rück-

fallquote lägen ihr hingegen nicht vor, auch nicht 

aus anderen Ländern, sagte die Ministerialvertre-

terin. 

Abg. Ulf Prange (SPD) stellte fest, es sei die rich-

tige Entscheidung gewesen, das Modell „Haus 

des Jugendrechts“, das es in Baden-Württemberg 

seit 30 Jahren gebe, auf Niedersachsen zu über-

tragen. Es empfehle sich, dieses Modell nun auf 

weitere Standorte in Niedersachsen auszuweiten. 

Denn die engere Vernetzung der Akteure könne 

nur von Vorteil sein, wenn es darum gehe, mit 

passgenauen Maßnahmen auf Jugenddelinquenz 

zu reagieren. 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeige, dass ein 

„Haus des Jugendrechts“ nicht in einer einheitli-

chen Liegenschaft untergebracht sein müsse. 

Vielmehr könne die Zusammenarbeit auch auf di-

gitalem Wege intensiviert und beschleunigt wer-

den. So könnten Fallbesprechungen per Video-

konferenz durchgeführt werden. 

Abschließend bedauerte der Abgeordnete die er-

wähnte hohe Personalfluktuation, die dem Anlie-

gen der „Häuser des Jugendrechts“ nicht dienlich 

sei. 

Ri’inAG Condermann (MJ) wies darauf hin, dass 

die Personalfluktuation weniger im Bereich der 

Jugendhilfe als bei Polizei und Justiz zu verzeich-

nen sei. 

Sie teilte mit, dass die Stadt Wolfsburg Interesse 

bekundet habe, ebenfalls Standort eines „Haus 

des Jugendrechts“ zu werden. Die örtliche Polizei 

sei diesem Anliegen gegenüber sehr aufge-

schlossen. Nun stünden Gespräche mit der Ju-

gendrichterin am Amtsgericht Wolfsburg und mit 

der Staatsanwaltschaft Braunschweig an.  

Aus Sicht des Ministeriums liege nahe, in Wolfs-

burg ein virtuelles „Haus des Jugendrechts“ zu 

etablieren. Es sei zwar schöner, an einem ge-

meinsamen Tisch zu sitzen. Aber das Modell des 

„Haus des Jugendrechts“ könne besser ausge-

weitet werden, wenn man die Möglichkeiten der 

Digitalisierung nutze. 

Abg. Wiebke Osigus (SPD) wollte wissen, ob es 

aus Sicht des Ministeriums politischen Nachsteu-

erungsbedarf gebe, um dem Projekt „Häuser des 

Jugendrechts“ noch mehr Schwung zu geben.  

Sie erkundigte sich ferner, ob eine Supervision für 

die an den „Häusern des Jugendrechts“ Beteilig-

ten vorgesehen sei. 

Ri’inAG Condermann (MJ) antwortete, jährlich 

fänden Gesprächsrunden mit den Koordinatoren 

der „Häuser des Jugendrechts“ statt, um aktuelle 

Entwicklungen, Bedürfnisse und Anregungen der 

„Häuser des Jugendrechts“ zu besprechen. Ein 

Wunsch nach einer Supervision sei dabei bislang 

nicht geäußert worden. Die Ministerialvertreterin 

kündigte jedoch an, die Anregung der Abg. Osi-

gus aufzugreifen und beim nächsten Treffen mit 

den Koordinatoren den Bedarf nach einer Super-

vision abzufragen. 

Frau Condermann stellte fest, das Modell „Haus 

des Jugendrechts“ habe inzwischen auch die 

meisten Skeptiker überzeugt. Es sei daher wün-

schenswert, das Modellprojekt fortzuführen und 

es auf weitere Standorte wie Wolfsburg auszu-

dehnen. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 8: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Kirchensteuerrahmengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/9483 

direkt überwiesen am 10.06.2021 

federführend:  AfHuF;  

mitberatend:  AfRuV 

 

Mitberatung 

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Annahme in der 

Fassung der Vorlage 2) 

MR’in Dr. Schröder (GBD) berichtete, der - feder-

führende - Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

habe die Beschlussempfehlung in seiner heutigen 

153. Sitzung einstimmig gefasst. Es seien keine 

Rechtsprobleme offengeblieben. 

Wortmeldungen aus den Reihen des Ausschus-

ses ergaben sich nicht. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss sich der Beschlussemp-

fehlung des - federführenden - Ausschusses für 

Haushalt und Finanzen an, den Gesetzentwurf in 

der Fassung der Vorlage 2 anzunehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, GRÜNE, FDP  

Ablehnung:  - 

Enthaltung: - 

*** 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09001-09500/18-09483.pdf
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Tagesordnungspunkt 9: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Abfallgesetzes und Ände-

rung von Verordnungen 

Gesetzentwurf der Landesregierung - 

Drs. 18/10252 

direkt überwiesen am 19.11.2021 

federführend:  AfUEBuK;  

mitberatend:  AfRuV 

 

Mitberatung 

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Annahme in der 

Fassung der Vorlage 8) 

MR’in Dr. Schröder (GBD) teilte mit, der - feder-

führende - Ausschuss für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz habe die Beschlussempfehlung 

in seiner 98. Sitzung am 14. März 2022 einstim-

mig gefasst. 

Ziel des Gesetzentwurfes sei, dass Abfälle von 

Schiffen nicht auf dem Meere verklappt, sondern 

in die Häfen gebracht, dort entladen und dann 

ordnungsgemäß entsorgt würden. Der Entwurf 

sehe zur Erreichung dieses Ziels verschiedene 

Verpflichtungen der beteiligten Akteure - z. B. ei-

ne Pflicht zur Entladung der an Bord vorhande-

nen Abfälle, wenn man in einen Hafen einfahre - 

sowie bestimmte Anreizsysteme vor. 

Der Gesetzentwurf diene dabei der Umsetzung 

der EU-Richtlinie 2019/883, der wiederum Rege-

lungen aus dem Internationalen Übereinkommen 

zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 

Schiffe (MARPOL-Übereinkommen 73/78) zu-

grunde lägen. Die in der Richtlinie festgelegte 

Umsetzungsfrist sei am 28. Juni 2021 abgelaufen. 

Die Umsetzung obliege in Deutschland vor allem 

den Ländern mit Seehäfen. Bislang sei ein ent-

sprechendes Gesetz nur in Bremen in Kraft getre-

ten. Vor diesem Hintergrund habe die EU-

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 

eingeleitet. 

Da eine Verabschiedung des Gesetzentwurfes im 

März-Plenum angestrebt werde, habe der Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienst den Gesetz-

entwurf nicht in aller Tiefe prüfen können. Seine 

Anmerkungen und Formulierungsvorschläge in 

Vorlage 7 bezögen sich vor allem auf Klarstellun-

gen der Regelungen und darauf, eine vollständige 

Umsetzung der Richtlinie sicherzustellen.  

Zu Artikel 1 des Gesetzentwurfes - Änderung 

des Niedersächsischen Abfallgesetzes - legte 

die GBD-Vertreterin dar, der GBD habe nicht ab-

schließend feststellen können, ob und inwieweit 

durch das Schiffssicherheitsgesetz bereits bun-

desrechtlich Regelungen getroffen worden seien, 

die im Entwurf vorgesehenen Regelungen durch 

Landesrecht entgegenstünden.  

Denn mit § 5 des Schiffssicherheitsgesetzes gebe 

es bereits eine Regelung, die der Umsetzung von 

Verpflichtungen in denjenigen Rechtsakten der 

Europäischen Gemeinschaften und der Europäi-

schen Union diene, die in Abschnitt D der Anlage 

zum Schiffssicherheitsgesetz genannt seien. In 

diesem Abschnitt D fänden sich unter Nr. 16 auch 

einige Bestimmungen aus der vorliegend umzu-

setzenden Richtlinie. Diese beträfen insbesonde-

re Verpflichtungen, bestimmte Angaben an eine 

europäische Informationsplattform zu melden. 

Sollte insoweit bereits eine Umsetzung durch 

Bundesrecht erfolgt sein, würde für eine im Ge-

setzentwurf vorgesehene Umsetzung durch Lan-

desrecht die Gesetzgebungskompetenz fehlen. 

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz gehe davon aus, dass § 5 des 

Schiffssicherheitsgesetzes keine Umsetzung der 

betreffenden Meldepflichten in nationales Recht 

darstelle. Nach Angaben des Umweltministeriums 

sehe insoweit auch das Bundesministerium für 

Digitales und Verkehr die Länder in der Umset-

zungspflicht. 

Aus Sicht des GBD sei die Lage hingegen ange-

sichts des Wortlauts des § 5 des Schiffssicher-

heitsgesetzes nicht eindeutig. Möglicherweise be-

stehe insoweit ein verfassungsrechtliches Risiko. 

Nähere Ausführungen machte Frau Dr. Schröder 

sodann noch zu Nr. 2 - §§ 31 bis 39. Sie berich-

tete, der federführende Ausschuss habe empfoh-

len, einige im Gesetzentwurf vorgesehene Rege-

lungen in das Niedersächsische Abfallgesetz auf-

zunehmen, obwohl der GBD Zweifel an der Richt-

linienkonformität dieser Regelungen geäußert 

habe. Dies betreffe folgende Bestimmungen: 

 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_12500/10001-10500/18-10252.pdf
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§ 38 - Kostendeckungssysteme und Entgelt-

ordnung 

MR’in Dr. Schröder (GBD) erläuterte, dieser Pa-

ragraf sehe vor, dass der Hafenbetreiber für jedes 

einlaufende Schiff ein pauschaliertes Entgelt als 

Beitrag zur Deckung der Kosten der Entlastung 

bzw. Aufnahme und Entsorgung der Abfälle erhe-

be, unabhängig davon, ob tatsächlich Abfälle von 

dem konkreten Schiff an Land gebracht würden. 

Diese Regelung solle einen Anreiz bieten, die im 

Hafen bestehenden und ohnehin bezahlten Ab-

gabe- und Entsorgungsmöglichkeiten tatsächlich 

zu nutzen. 

Grundlage der Entgelterhebung solle gemäß Ab-

satz 2 eine Entgeltordnung sein. Gemäß Satz 7 

Nr. 3 müsse die Entgeltordnung eine Ermäßigung 

für den Fall vorsehen, dass die Erhebung des vol-

len Entgelts zu einer unbilligen Härte führen wür-

de. Einen solchen Ermäßigungsgrund sehe die 

Richtlinie aber nicht vor. Insofern sei aus Sicht 

des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes sehr 

zweifelhaft, dass eine solche Härtefallklausel zu-

lässig sei. 

Der federführende Ausschuss habe sich trotzdem 

dafür ausgesprochen, an dieser Regelung festzu-

halten. Eine entsprechende Regelung gebe es 

schon in der geltenden Gesetzesfassung. Für die 

wenigen denkbaren Härtefälle wolle der Aus-

schuss Vorsorge treffen. Nach Angaben des Um-

weltministeriums sei insoweit eher nicht an kom-

merziell betriebene Schiffe zu denken, sondern 

an Schiffe, die in humanitärem Auftrag unterwegs 

seien. 

In Absatz 3 solle geregelt werden, welche Auf-

wendungen das pauschalierte Entgelt umfasse, 

darunter gemäß Satz 1 Nr. 2 die Kosten für die 

Entladung und Entsorgung aller Schiffsabfälle 

nach Anlage V des MARPOL-Übereinkommens 

73/78. Das Umweltministerium habe erläutert, 

dass es sich dabei um Abfälle handele, die mit 

Haushaltsabfällen vergleichbar seien, z. B. Nah-

rungsmittelreste, Putzmittelreste, Kehricht und 

dergleichen. Der Richtlinie zufolge sollten die 

pauschalierten Entgelte grundsätzlich 100 % der 

indirekten Entsorgungskosten und 30 % der direk-

ten Betriebskosten decken; für Abfälle nach Anla-

ge V des MARPOL-Übereinkommens 73/78, die 

keine Ladungsrückstände seien, sei jedoch vor-

gesehen, dass auch die direkten Betriebskosten 

zu 100 % mit den pauschalierten Entgelten zu 

decken seien. Dies setze der Gesetzentwurf auch 

um. Außerdem sehe der Gesetzentwurf jedoch 

vor, dass das pauschalierte Entgelt nur insoweit 

auch die Entsorgung entsprechender gefährlicher 

Abfälle umfasse, als eine Jahresfreimenge von 2 t 

nicht überschritten werde. Eine solche Beschrän-

kung sehe die Richtlinie aber nicht vor. Aus Sicht 

des GBD drohe insofern eine unvollständige Um-

setzung der Richtlinie. 

Der federführende Ausschuss habe sich dennoch 

dafür entschieden, die im Gesetzentwurf vorge-

sehene Mengenbegrenzung in die Beschluss-

empfehlung aufzunehmen, wenn auch in einer 

überarbeiteten Fassung. Er sei insoweit der Ar-

gumentation des Umweltministeriums gefolgt, 

dass bei einer unbeschränkten Annahme gefähr-

licher Abfälle ein beträchtliches Kostenrisiko für 

die Hafenbetreiber bestünde und, um dieses auf-

zufangen, gegebenenfalls ein allzu hohes pau-

schaliertes Entgelt kalkuliert werden müsste, wel-

ches dann aber die eigentlich beabsichtigte An-

reizwirkung zunichtemache. Außerdem gehe man 

davon aus, dass auf einem Schiff in aller Regel 

nicht mehr als 2 t gefährliche Abfälle pro Jahr an-

fielen. 

 

§ 39 - Ausnahmen und Sonderregelungen 

MR’in Dr. Schröder (GBD) trug vor, Absatz 2 

sehe vor, bestimmte Schiffe auf Antrag von der 

Pflicht zu befreien, nach jedem Einlaufen in einen 

Hafen alle angefallenen Abfälle an Land zu brin-

gen.  

Dies solle gemäß Satz 1 für Schiffe im Linien-

dienst gelten. Bei diesen werde es als ausrei-

chend angesehen, dass die Abfälle in einem der 

regelmäßig angelaufenen Häfen entsorgt würden. 

Diese Ausnahme sehe auch die Richtlinie vor. 

Eine zweite Ausnahme sehe die Beschlussemp-

fehlung in Satz 7 vor, der insoweit Satz 1 Nr. 2 

des Gesetzentwurfes - an anderer Stelle - wie-

deraufgreife. Demnach solle die Pflicht, in jedem 

Hafen die inzwischen angefallenen Abfälle zu 

entsorgen, auch nicht für Schiffe gelten, denen an 

mehr als 60 Tagen im Kalenderjahr ein ständiger 

Liegeplatz in einem niedersächsischen Hafen zu-

gewiesen sei. Bei diesen Schiffen solle es ausrei-

chen, die Abfälle in diesem einen Hafen zu ent-

sorgen. Eine solche Ausnahmeregelung sehe die 

Richtlinie allerdings nicht vor; sie sei nach Ansicht 

des GBD nicht mit der Richtlinie vereinbar. 
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Aus Sicht des Umweltministeriums hingegen sei 

diese zweite Ausnahme zwar nicht vom Wortlaut 

der Richtlinie gedeckt, sie entspreche aber dem 

Sinn und Zweck der in der Richtlinie vorgesehe-

nen Ausnahmen. Dieser Argumentation habe sich 

der federführende Ausschuss angeschlossen, 

sagte Frau Dr. Schröder abschließend. 

Wortmeldungen aus den Reihen des Ausschus-

ses ergaben sich dazu nicht. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss sich der Beschlussemp-

fehlung des - federführenden - Ausschusses für 

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz an, den 

Gesetzentwurf mit Änderungen anzunehmen. 

Zustimmung:  SPD, CDU, GRÜNE, FDP  

Ablehnung:  - 

Enthaltung:  - 

*** 




